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§ 13 RL-KG Sanktionen
 RL-KG - Rechnungslegungs-Kontrollgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2019

1. (1)Wer vorsätzlich entgegen § 4 der FMA oder entgegen § 9 der Prüfstelle eine Auskunft nicht richtig oder nicht

vollständig erteilt oder eine Unterlage nicht richtig oder nicht vollständig vorlegt, begeht eine

Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 Euro zu bestrafen.

2. (2)Die von der FMA gemäß diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen fließen dem Bund zu.
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